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FDP verliert viel Erfahrung
Drei zurückgetretene Routiniers hinterlassen Vakuum.Dennoch: Freisinn formuliert Sitzgewinne als Ziel.

Daniel Wirth

BeidenFreisinnigen inderStadt
St.Gallenfindet gerade soetwas
wie ein Stabwechsel statt. Der
ehemalige Stadtpräsident Tho-
mas Scheitlin ist 2022 nach
18 Jahren aus dem Kantonsrat
zurückgetreten.ArnoNoger, der
ehemalige Präsident der Orts-
bürgergemeinde, trat ebenfalls
2022 aus der kantonalen Legis-
lative zurück; er gehörte dem
Kantonsrat 14 Jahre lang an.

Endeder laufendenLegisla-
tur hört auch noch Walter Lo-
cher als Kantonsrat auf – nach
21 Jahren.DreiRoutiniershaben
jüngeren Freisinnigen Platz ge-
macht oder machen jüngeren
Freisinnigen Platz.

Scheitlin,NogerundLocher.
Sie sind politisch erfahren und
einflussreich.Siesindnachihrem
RücktrittvonpolitischenManda-
ten auch nicht ganz weg vom
Fenster. Im Gegenteil: Scheitlin
istnachwievorPräsidentderOl-
ma-Messen, Noger ist nach wie
vor Präsident des Stiftungsrats
der Stiftung Ostschweizer Kin-
derspital,Locher istnachwievor
Präsident des Hauseigentümer-
verbands (HEV) des Kantons
St.Gallen mit seinen über
30000 Mitgliedern und Kopf
der Interessengemeinschaft (IG)
Engpassbeseitigung.

Oskar Seger, Präsident der
FDP der Stadt St.Gallen, bestä-
tigt, dass ein Generationen-
wechsel stattfindeundeseinVa-
kuum gebe, das geschlossen
werden müsse. Am 3. März fin-
den die Kantonsratswahlen
statt. Die FDP des Wahlkreises
St.Gallenwill ihre fünfSitzever-
teidigen.Daswirdnicht einfach:
Bei denWahlen vor vier Jahren
holte Thomas Scheitlin auf der
FDP-Listemit 7243 ammeisten
Stimmen. Noger landete mit
6237 Stimmenauf demzweiten
Platz,Lochermit 5063Stimmen
auf dem fünften Platz.

Kurz: Die drei erfahrenen
Freisinnigen holten 2020
ausserordentlichvieleStimmen.
Ortsparteipräsident Seger, der
seit 2021 im Kantonsrat politi-
siert, weiss das freilich. Er sagt

gleichwohl, die freisinnigenVer-
treterinnen und Vertreter der
Stadt St.Gallen imKantonspar-
lament, Isabel Schorer, Felix
Keller under selber, hättengute
Chancen, wiedergewählt zu
werden.DievierteBisherige,die
wieder antritt, ist Ruth Keller-
Gätzi ausWittenbach.

BeidenStadtratswahlen
ist fürdieFDPallesoffen
Bis 2015 hatte die FDP zwei
Sitze im St.Galler Stadtrat. Als
Fredy Brunner seinen Rücktritt
bekannt gegeben hatte, wollten
die Freisinnigen seinen Sitzmit
Stadtparlamentarierin Barbara
Frei verteidigen. Sie unterlag
aber 2014 in einer Ersatzwahl
Peter Jans. Der Sozialdemokrat
steht seit seiner Wahl in die
Stadtregierung der Direktion
Technische Betriebe vor.

Bei den Gesamterneue-
rungswahlen 2020 wollten die

FreisinnigendasStadtpräsidium
verteidigen, dasmit demRück-
trittThomasScheitlins freiwur-
de. SienominiertenMathiasGa-
bathuler fürs Stadtpräsidium
und für den Stadtrat. In der
KampfwahlumsStadtpräsidium
unterlagGabathuler imzweiten
WahlgangderSozialdemokratin
Maria Pappa.

Der politische Quereinstei-
ger wurde aber in den Stadtrat
gewählt und steht seit 2021 der

Direktion Bildung und Freizeit
vor. Der ehemalige Rektor der
Kantonsschule am Brühl hatte
Krisenzubewältigen, zumeinen
in der Coronapandemie, zum
anderenwegenvielerKündigun-
gen im Lehrkörper. Von aussen
betrachtet scheint es, Gabathu-
ler behalte auch in schwierigen
Situationen einen kühlen Kopf
underfindepragmatischLösun-
gen.Es scheintauch,der56-Jäh-
rige und Martin Annen, Leiter

derDienststelleSchuleundMu-
sik, seien ein gut eingespieltes
Teamundharmonierten.

Parteipräsident Seger lässt
gegenwärtig offen, ob die FDP
im September bei den Gesamt-
erneuerungswahlen mit einer
zweiten Kandidatur für den
Stadtrat oder garmit einerKan-
didatin oder einemKandidaten
fürs Stadtpräsidium antreten
wird. «Wir beobachten,was die
anderen Parteien machen und

ob es zu Rücktritten aus der
Stadtregierungkommenwird»,
sagt Seger. Die FDP wolle sich
im Moment alle Möglichkeiten
offenhalten.

ZweitstärksteKraft
imStadtparlament
In der laufenden Legislatur ist
die FDP die zweitstärkste Kraft
im Stadtparlament. Ihre Frak-
tion zählt elf Frauen und Män-
ner; einMandathaltendie Jung-
freisinnigen.RemoDaguati,Os-
kar Seger und Felix Keller sind
in der laufenden Legislatur in
den Kantonsrat nachgerückt.
Daguati und Seger traten in der
Folge aus dem Stadtparlament
zurück. Felix Keller, Präsident
der FDP-Fraktion im Stadtpar-
lament, werde bei den Wahlen
im September hingegen wieder
antreten, sagt Seger. «Er ist
unser Zugpferd.»

Gemäss Seger steht ausser
Zweifel, dass die FDP bei den
Stadtparlamentswahlen mit
einer vollenListe antretenwird;
das heisst, mit 32 Kandidieren-
den. Seger: «Wir sind breit auf-
gestellt.» Die Vorbereitungen
seienamLaufen.«UnserZiel ist
es, Sitze im Stadtparlament zu
gewinnen.»

Laut Seger gelingt es seiner
Partei, junge Frauen und Män-
ner für die Politik zu gewinnen.
So könne das Vakuum, das
Scheitlin,NogerundLocher ge-
rade hinterliessen, nach und
nach verringert werden.

Politische Schwerpunktthe-
men der FDP in der Stadt sind
gemäss Seger der Autobahnan-
schluss Güterbahnhof, «den es
braucht», und eine Beschleuni-
gung der Entwicklung der Ge-
bieteBahnhofNord,Ruckhalde
und ASGO (St.Gallen West-
GossauOst). Ein Dorn imAuge
seiner Partei sei in Zusammen-
hangmitder Standortattraktivi-
tät und der Finanzlage der kon-
tinuierliche Ausbau der städti-
schen Verwaltung. Er wünscht
sich von der Verwaltung mehr
Wirkung statt Selbstbeschäfti-
gung. Er habe den Eindruck,
sagt Seger, dieVerwaltungbrin-
ge ihre PS nicht auf den Boden.

Oskar Seger, Präsident der FDP der Stadt St.Gallen, politisiert seit 2021 imKantonsrat. Er ist 33 Jahre alt und verkörpert die neue FDP-Gene-
ration in der Stadt St.Gallen. Bild: Benjamin Manser (19. September 2023)

Frau bricht zum Übernachten ein – Gericht zeigt sich milde
Eine BrasilianerinwarwegenDiebstahls undHausfriedensbruchs angeklagt. Ihr drohte der Landesverweis.

Claudia Schmid

DerdrogenabhängigenBeschul-
digten, einer 45-jährigen Frau,
wurde vorgeworfen, sie sei im
September 2021 in die Woh-
nungeinesBekannteneingebro-
chen und habe dort einen Lap-
top, einen Gameboy, elektroni-
sche Spiele und Bier gestohlen.
Im März 2022 habe sie zudem
mit einem Mittäter unerlaubt
eine leerstehende Einzimmer-
wohnung betreten und dort
übernachtet.

Dafür beantragtedie Staats-
anwaltschaft eine Verurteilung
wegenDiebstahls, Sachbeschä-
digung und Hausfriedens-
bruchs. Ein weiterer Vorwurf
lautete, dass die Frau an zwei

aufeinanderfolgendenTagen in
einerWC-AnlageHeroinkonsu-
mierte.

Brasilianerin
drohteLandesverweis
Die Staatsanwaltschaft ver-
langte fürdieBeschuldigte eine
unbedingte Freiheitsstrafe von
30 Tagen und eine Busse von
400 Franken. Eine früher aus-
gesprocheneStrafevonvierMo-
naten sei zu vollziehen.

Weil mit der Erfüllung des
TatbestandesdesHausfriedens-
bruchs inVerbindungmit einem
Diebstahl einKatalogdelikt vor-
liege, sei gegen die brasiliani-
scheStaatsangehörigeeineLan-
desverweisung von fünf Jahren
auszusprechen. Die Verhand-

lung am Kreisgericht St.Gallen
fand ohne die Beschuldigte
statt, imsogenanntenAbwesen-
heitsverfahren. Sie war bereits
demerstenVerhandlungstermin
unentschuldigt ferngeblieben
und erschien auch zum zweiten
Termin nicht.

Ihr Verteidiger erklärte sich
bereit, sein Plädoyer zu halten,
obwohl er sich auf den Stand-
punkt stellte, die Voraussetzun-
gen für das Abwesenheitsver-
fahren seien nicht gegeben, da
die Aufforderung zum Erschei-
nen am Gerichtstermin im
Amtsblatt hätte ausgeschrieben
werdenmüssen.

DerVerteidiger verlangte le-
diglich einen Schuldspruch we-
gen mehrfacher Übertretung

des Betäubungsmittelgesetzes.
Dafür sei die Beschuldigte mit
einerBussevon200 Frankenzu
bestrafen.Die Strafanzeigen im
Fall des Wohnungseinbruchs
und inBezugaufdasunerlaubte
Übernachten in der leerstehen-
den Wohnung seien ungültig.
Sie seiennicht vondendafür zu-
ständigenPersoneneingereicht
worden,betontederVerteidiger.
Die Verfahren seien entspre-
chend einzustellen. Weil damit
dasKatalogdelikt entfalle, dürfe
auch keine Landesverweisung
ausgesprochenwerden.

Seine Mandantin sei 1989
im Alter von elf Jahren in die
Schweiz gekommen. Aufgrund
eines schwerenUnfalles im Jahr
2011 erhalte sie eine volle IV-

Rente. Sie sei inderSchweiz ver-
wurzelt und auf Unterstützung
angewiesen. In Brasilien habe
siekeinerleiBezugspersonen.Es
bestehe die Hoffnung, dass die
Beschuldigte durch das Metha-
donprogrammihrLebenwieder
in denGriff bekomme.

Gericht fällt
mildesUrteil
Der Einzelrichter am Kreisge-
richt St.Gallen verurteilte die
FrauwegenHausfriedensbruchs
und Übertretung des Betäu-
bungsmittelgesetzes zu einer
unbedingtenFreiheitsstrafe von
zehnTagenundeinerBussevon
200Franken.

AufdenWiderruf der früher
ausgesprochenenStrafeverzich-

tete er.Mangels Katalogtat ord-
nete er zudemkeineLandesver-
weisung an.

Im Fall des Wohnungsein-
bruchs sei die Beweislage so
dünn, dass der Grundsatz «Im
Zweifel fürdieAngeklagte»gel-
tenmüsse, begründetederRich-
ter seinen Entscheid. Beim
unerlaubtenBetretenundÜber-
nachten in der Einzimmerwoh-
nung sei der Strafantrag nach
AnsichtdesGerichtesordnungs-
gemäss gestellt worden, wes-
halb ein Schuldspruch wegen
Hausfriedensbruchs erfolge.
Angesichts der Vorstrafen sehe
er als SanktionkeineGeld-, son-
derneineunbedingteFreiheits-
strafe von zehn Tagen als ge-
rechtfertigt.
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